
BESCHLUSS (EU) 2016/397 DER KOMMISSION 

vom 16. März 2016 

zur Änderung des Beschlusses 2014/312/EU zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens für Innen- und Außenfarben und -lacke 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2016) 1510) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
über das EU-Umweltzeichen (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, 

nach Anhörung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit dem Beschluss 2014/312/EU der Kommission (2) wurden Umweltkriterien für die Vergabe des EU- 
Umweltzeichens für Innen- und Außenfarben und -lacke festgelegt. Nach Annahme des Beschlusses 2014/312/EU 
haben DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd und Novasol S.A. im Einklang mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) eine Registrierung als gemeinsame 
Einreichung bei der Europäischen Chemikalienagentur vorgenommen. In diesem Registrierungsdossier sind 
überarbeitete Selbsteinstufungen für den wichtigen Haftvermittler und Vernetzer Adipinsäuredihydrazid (ADH) 
enthalten. Aus dieser Einreichung ging hervor, dass ADH gemäß Selbsteinstufung chronisch gewässergefährdend 
(Kategorie 2) ist und mit dem entsprechenden Gefahrenhinweis H411 (Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung) zu kennzeichnen ist. ADH ist in Polymerdispersionen enthalten, welche häufig in Farb- 
und Lackformulierungen auf Wasserbasis zur Verlängerung der Produktlebensdauer verwendet werden. Farben 
mit verlängerter Lebensdauer belasten im Laufe ihres Produktlebenszyklus aufgrund der seltener notwendigen 
Wiederholungsanstriche die Umwelt insgesamt weniger. Nach den verfügbaren Informationen werden derzeit 
noch keine gleichermaßen wirksamen und effizienten Alternativen am Markt angeboten. Daher ist es notwendig, 
eine Ausnahme von Kriterium 5 des Beschlusses 2014/312/EU für die Verwendung von ADH in Farben und 
Lacken mit dem Umweltzeichen in den Fällen zu genehmigen, in denen es technisch nicht möglich ist, alternative 
Materialien zu benutzen, da das Farbprodukt dem Kunden nicht die nötige Funktionalität bieten würde. 

(2)  Für einen weiteren Stoff, Methanol, der als Rückstand in Polymerdispersionen vorkommt, die in Farben und 
Lacken verwendet werden, gelten außerdem die harmonisierten CLP-Einstufungen akute Toxizität (Kategorie 3) 
mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen H301 (Giftig bei Verschlucken), H311 (Giftig bei Hautkontakt) und 
H331 (Giftig bei Einatmen) sowie spezifische Zielorgan-Toxizität nach einmaliger Exposition (Kategorie 1) mit 
dem entsprechenden Gefahrenhinweis H370 (Schädigt die Organe). Methanol kann als Reaktionsprodukt oder als 
Verunreinigung aus verschiedenen Rohstoffen in Polymerdispersionen gelangen. Sein Gehalt ist vom Bindemit
telgehalt der Farbe abhängig. Daher übersteigt dieser Gehalt in vielen Fällen den im Beschluss 2014/312/EU 
festgelegten derzeitigen Grenzwert für Rückstände. Mit den erwähnten Rohstoffen werden wichtige Farbeigen
schaften erzielt, wie beispielsweise die erhöhte Nassabriebbeständigkeit, die eine der Voraussetzungen für die 
Vergabe des EU-Umweltzeichens ist. Diese Eigenschaften tragen außerdem zur höheren Langlebigkeit der Farbe 
bei, was aufgrund der seltener notwendigen Wiederholungsanstriche zu einer geringeren Umweltbelastung im 
Laufe des Produktlebenszyklus der Farbe führt. Laut Marktinformationen von Inhabern der Lizenz für das EU- 
Umweltzeichen kann für zahlreiche Farben und Lacke, denen das EU-Umweltzeichen gemäß der Entscheidung 
2009/543/EG der Kommission (4) und der Entscheidung 2009/544/EG der Kommission (5) gewährt wurde, die 
Lizenz für das EU-Umweltzeichen wegen dieser Einstufungen von ADH und Methanol derzeit nicht erneuert 
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werden. Daher ist es notwendig, eine Ausnahme von Kriterium 5 des Beschlusses 2014/312/EU für die Nutzung 
von Methanol in Farben und Lacken mit dem Umweltzeichen in den Fällen zu genehmigen, in denen es technisch 
nicht möglich ist, funktionelle Rohstoffe, die zum Auftreten von Methanol in dem Produkt führen können, zu 
ersetzen. 

(3)  Nach Annahme des Beschlusses 2014/312/EU erhielt ein wichtiges Trockenfilm-Konservierungsmittel für 
Außenfarben und -lacke, 3-Iod-2-propynyl-butyl-carbamat (IPBC) die harmonisierten CLP-Einstufungen akut 
gewässergefährdend (Kategorie 1) mit dem entsprechenden Gefahrenhinweis H400 (Sehr giftig für Wasseror
ganismen) und chronisch gewässergefährdend (Kategorie 1) mit dem entsprechenden Gefahrenhinweis H410 
(Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung). Dieses Konservierungsmittel wird in zur 
Verwendung im Freien gedachten Produkten, insbesondere in Gebieten mit feuchtem Klima, verwendet, um das 
Wachstum von Mikroorganismen einzudämmen. Diese wesentliche Funktion sowie das Fehlen von Ersatzstoffen 
waren zum Zeitpunkt der Annahme des Beschlusses bekannt, und der Stoff durfte gemäß einer Ausnahmerege
lung in Farben mit EU-Umweltzeichen enthalten sein. Die neue harmonisierte Einstufung bewirkte jedoch, dass 
ein Endprodukt mit einer IPBC-Konzentration von mehr als 0,25 % Massenanteil als chronisch gewässerge
fährdend (Kategorie 3) eingestuft wird und mit dem entsprechenden Gefahrenhinweis H412 (Schädlich für 
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung) zu kennzeichnen ist. Die Einstufung des Endprodukts als gewässer
gefährdend ist derzeit nach dem Beschluss 2014/312/EU verboten, auch wenn die Verwendung von IPBC bis zu 
einer Konzentration von 0,65 % zulässig ist. Damit IPBC in Farbprodukten bis zu der erforderlichen 
Konzentration von bis zu 0,65 % verwendet werden kann, muss die Kennzeichnung des Endprodukts mit H412 
gestattet werden. 

(4)  Aus Gründen der Kohärenz und auf Grundlage der Definition in Artikel 2 Nummer 20 des Beschlusses 
2014/312/EU, in der „transparent“ und „halbtransparent“ synonym verwendet werden, sollten der Wortlaut in 
Kriterium 3(a) und die entsprechende Bezugnahme in Tabelle 2 angepasst werden. 

(5)  Aus dem Kriterium 5 sowie den Anlageneinträgen Nummer 1 Buchstaben a, b und c des Beschlusses 
2014/312/EU ergeben sich Beschränkungen und Vorschriften für die Verwendung von Konservierungsmitteln im 
Zusammenhang mit ihrem Status gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (1), in der das Genehmigungssystem der Union für Wirkstoffe in bestimmten Biozidproduktarten 
festgelegt ist. Damit diese Beschränkungen und Vorschriften einheitlich sind und in Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 528/2012 stehen, sollten im Beschluss 2014/312/EU folgende Präzisierungen vorgenommen werden: 
a) Bei den Definitionen von „Topf-Konservierungsmittel“ und „Trockenfilm-Konservierungsmittel“ sollte Bezug auf 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genommen werden; b) es sollte klargestellt 
werden, dass die Vorschriften und Bedingungen in Nummer 1 der Anlage in Bezug auf Topfkonservierungsmittel 
sowie Trockenfilm-Konservierungsmittel für Wirkstoffe gelten sollten, die auf Genehmigung geprüft werden oder 
bereits für die Verwendung in bestimmten Biozidproduktarten genehmigt sind und für unter Umständen die 
Genehmigungsbedingungen gelten; c) die Bezugnahme auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (2) in Nummer 1 der Anlage sollte gestrichen werden, da diese Richtlinie mittlerweile aufgehoben 
wurde; d) in den Prüfanforderungen in Anlage Nummer 1 Buchstaben a, b und c sollte die Bezugnahme auf 
Artikel 58 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 gestrichen werden, da sich diese nur auf bestimmte Fälle 
bezieht. 

(6)  Der Beschluss 2014/312/EU sollte daher entsprechend geändert werden. 

(7)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 16 der 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2014/312/EU wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 2 erhalten die Definitionen für „Topf-Konservierungsmittel“ und „Trockenfilm-Konservierungsmittel“ in 
den Nummern 10 und 11 folgende Fassung:  

„(10) ‚Topf-Konservierungsmittel‘ sind Wirkstoffe im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) zur Verwendung in Produktart 6 nach Anhang V 
dieser Verordnung. Sie werden besonders für die Konservierung hergestellter Produkte während der Lagerung 
verwendet, indem sie durch den Schutz vor mikrobieller Schädigung Haltbarkeit sicherstellen, sowie zur 
Konservierung von Abtönfarben, die in Mischmaschinen verwendet werden. 
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(1) Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt 
und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1). 

(2) Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten 
(ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1). 



(11) ‚Trockenfilm-Konservierungsmittel‘ sind Wirkstoffe im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zur Verwendung in Produktart 7 nach Anhang V dieser Verordnung, 
insbesondere für die Konservierung von Filmen oder Beschichtungen durch den Schutz vor mikrobieller 
Schädigung oder vor Algenwachstum, um die ursprünglichen Eigenschaften der Oberfläche des Materials oder 
des Gegenstands zu schützen.  

(*) Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die 
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 27.6.2012, 
S. 1).“  

(2) Der Anhang wird gemäß dem Anhang dieses Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 16. März 2016 

Für die Kommission 
Karmenu VELLA 

Mitglied der Kommission  
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ANHANG 

Der Anhang des Beschlusses 2014/312/EU wird wie folgt geändert:  

1. Absatz 5 des Kriteriums 3(a) „Ergiebigkeit“ erhält folgende Fassung: „Grundierungen und Voranstriche mit 
Deckvermögen müssen eine Ergiebigkeit von mindestens 8 m2 pro Liter des Produkts haben. Grundierungen mit 
Deckvermögen und besonderen Absperr- und Versiegelungs-, Füll- und Bindevermittlungseigenschaften sowie 
Grundierungen mit besonderen Haftvermittlungseigenschaften haben eine Ergiebigkeit von mindestens 6 m2 pro Liter 
des Produkts.“  

2. In Tabelle 2 des Kriteriums 3 (Nutzungseffizienz) wird in der achten und neunten Spalte („Grundierungen (g)“ bzw. 
„Bindende Grundierungen (h)“) die Angabe „6 m2/l (ohne Deckvermögen)“ jeweils ersetzt durch die Angabe: „6 m2/l 
(ohne spezifische Eigenschaften)“.  

3. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a)  In der Liste über Beschränkungen und Ausnahmen in Bezug auf gefährliche Stoffe erhält der Abschnitt „i) Regeln 
zum Biozid-Zulassungsstatus“ in Eintrag „1. Konservierungsmittel, die Farbstoffen, Bindemitteln und dem 
Endprodukt zugefügt werden“ folgende Fassung: 

„i) Regeln zum Genehmigungsstatus von Konservierungsmitteln 

Die Farbformulierung enthält nur Wirkstoffe (im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012), welche den Anforderungen in 1a, 1b und 1c (sofern zutreffend) entsprechen und nach Artikel 9 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 für die Verwendung in Produkten der Produktart 6 (im Falle von 1a 
und 1b) oder der Produktart 7 (im Falle von 1c) genehmigt sind, oder welche in Anhang 1 der Verordnung 
aufgenommen sind. Des Weiteren ist eine Risikobewertung für berufsmäßige Verwender und Verbraucher (nicht 
berufsmäßige Verwender) im Bewertungsbericht enthalten. Antragsteller sollten die aktuellste Liste mit 
genehmigten Wirkstoffen der EU (*) sowie Anhang I jener Verordnung konsultieren. 

Farbformulierungen dürfen Konservierungsmittel enthalten, für die ein Dossier zur Bewertung vorgelegt wurde 
und bei denen der Beschluss über die Genehmigung bis zur Annahme des Beschlusses über die Genehmigung des 
Wirkstoffs oder seine Aufnahme in Anhang I der Verordnung anhängig ist.  

(*) ECHA; Biozide Wirkstoffe — Liste genehmigter Wirkstoffe, http://www.echa.europa.eu/web/guest/information- 
on-chemicals/biocidal-active-substances“. 

b)  In der Liste über Beschränkungen und Ausnahmen in Bezug auf gefährliche Stoffe erhalten die Einträge „1 a) Topf- 
Konservierungsmittel“ und „1 b) Konservierungsmittel für Abtön- (Misch-)maschinen“ folgende Fassung: 

„a) Topf-Konservie
rungsmittel 

Anwendbarkeit: 

Alle Produkte, sofern 
nichts anderes ange
geben ist.  

Topf-Konservierungsmittel, für deren Ein
stufung in folgende Gefahrenkategorien 
eine Ausnahme gilt, dürfen in Produkten 
mit dem Umweltzeichen verwendet wer
den: 

Von der Ausnahme betroffene Einstufungen: 
H331 (R23), H400 (R50), H410 
(R50/53), H411 (R51/53), H412 
(R52/53), H317 (R43) 

Topf-Konservierungsmittel, für deren Ein
stufung in folgende Gefahrenkategorien 
eine Ausnahme gilt, müssen außerdem 
die folgenden Ausnahmebedingungen er
füllen 

—  Die Gesamtkonzentrationsmenge darf 
0,060 % Massenanteil nicht überstei
gen.  

Topf-Konservierungs
mittel 

Gesamtmenge im End
produkt: 0,060 % 
Massenanteil  

Prüfung: 

Erklärung des Antragstellers und seines 
Bindemittellieferanten einschließlich der 
CAS-Nummern und Einstufungen des 
Wirkstoffs im Endprodukt und in seinem 
Bindemittel. 

Dazu zählt auch die Berechnung der Kon
zentration des Wirkstoffs im Endprodukt 
durch den Antragsteller. 

Alle hergestellten Wirkstoffe, bei denen 
mindestens 50 % der Partikel in der An
zahlgrößenverteilung ein oder mehrere 
Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 
100 nm haben, müssen angeführt werden. 
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—  Stoffe, die unter H400 (R50) und/ 
oder H410 (R50/53) eingestuft wur
den, dürfen nicht bioakkumulierbar 
sein. Nicht bioakkumulierbare Stoffe 
müssen einen log Kow-Wert von 
≤ 3,2 oder einen Biokonzentrations
faktor (BCF) ≤ 100 haben. 

— Für Stoffe, die zur Verwendung ge
nehmigt sind oder in Anhang 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 auf
genommen sind, muss der Nachweis 
erbracht werden, dass die Genehmi
gungsbedingungen für das Farbpro
dukt eingehalten werden. 

— Werden Konservierungsmittel ver
wendet, die Formaldehyddepotstoffe 
sind, müssen der Formaldehydgehalt 
und die Formaldehydemissionen des 
Endprodukts den Anforderungen der 
Stoffbeschränkungen 7a entsprechen. 

Die folgenden Konservierungsmittel gel
ten spezifische Grenzwerte: 

Konzentrationsgrenze 

i)  Zink-Pyrithion 0,050 % 

ii) N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpro
pan-1,3-diamin  

0,050 % 

b) Konservierungs
mittel für Abtön- 
(Misch-)maschinen 

Die ausgenommenen Gefahreneinstufun
gen und die Ausnahmebedingungen, die 
unter 1a aufgeführt sind, gelten auch für 
Konservierungsmittel, die verwendet 
werden, um Abtönfarben zu schützen, 
während diese vor dem Mischen mit den 
Grundfarben in Maschinen aufbewahrt 
werden. 

Konservierungsmittel, die hinzugefügt 
werden, um Abtönfarben zu schützen, 
die in Mischmaschinen verwendet wer
den, dürfen eine Gesamtmenge von 
0,20 % Massenanteil nicht übersteigen. 

Die folgenden Konservierungsmittel un
terliegen spezifischen Höchstgrenzen, die 
Teil der Gesamtmenge der Konservie
rungsmittel in den Abtönfarben sind: 

Gesamtmenge an Kon
servierungsmitteln in 
den Abtönfarben: 

0,20 % Massenanteil  

Prüfung: 

Erklärung des Antragstellers und/oder sei
nes Abtönerlieferanten einschließlich der 
CAS-Nummern und Einstufungen des 
Wirkstoffs im Endprodukt und in seinem 
Bindemittel. 

Dazu zählt auch die Berechnung der Kon
zentration des Wirkstoffs im Abtön-End
produkt. 

Alle hergestellten Wirkstoffe, bei denen 
mindestens 50 % der Partikel in der An
zahlgrößenverteilung ein oder mehrere 
Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 
100 nm haben, müssen angeführt wer
den.“ 

i)  3-Iod-2-propynyl-butyl-carbamat 
(IPBC) 

0,10 % 

ii)  Zink-Pyrithion 0,050 % 

iii) N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpro
pan-1,3-diamin 

0,050 %  
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c)  In der Liste über Beschränkungen und Ausnahmen in Bezug auf gefährliche Stoffe erhält der Eintrag 
„1 c) Trockenfilm-Konservierungsmittel“ folgende Fassung: 

„c) Trockenfilm-Kon
servierungsmittel 

Anwendbarkeit: 

Außenfarben, Innen
farben für spezifische 
Anwendungen  

Trockenfilm-Konservierungsmittel und 
ihre Stabilisatoren, für deren Einstufung 
in diese Gefahrenkategorien eine Aus
nahme gilt, dürfen in allen Außenpro
dukten und nur in spezifischen Innen
produkten verwendet werden: 

Von der Ausnahme betroffene Einstufungen: 
H400 (R50), H410 (R50/53), H411 
(R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43) 

Trockenfilm-Konservierungsmittel, für 
deren Einstufung in folgende Gefahren
kategorien eine Ausnahme gilt, müssen 
auch die folgenden Ausnahmebedingun
gen erfüllen: 

—  Die Gesamtkonzentration darf 
0,10 % Massenanteil oder 0,30 % 
Massenanteil nicht übersteigen (so
weit zutreffend) 

—  Stoffe, die unter H400 (R50) und/ 
oder H410 (R50/53) eingestuft wur
den, dürfen nicht bioakkumulierbar 
sein. Nicht bioakkumulierbare Stoffe 
müssen einen log Kow-Wert von 
≤ 3,2 oder einen Biokonzentrations
faktor (BCF) ≤ 100 haben. 

— Für Stoffe, die zur Verwendung ge
nehmigt sind oder in Anhang 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 auf
genommen sind, muss der Nachweis 
erbracht werden, dass die Genehmi
gungsbedingungen für das Farbpro
dukt eingehalten werden. 

Für die Verwendung des nachstehend ge
nannten Trockenfilm-Konservierungsmit
tels gilt für die genannten Anwendungen 
eine höhere Gesamtmenge und eine Aus
nahme von den Anforderungen des Kri
teriums 5(a), aufgrund deren das Endpro
dukt als chronisch gewässergefährdend 
(Kategorie 3) eingestuft wird und mit 
dem entsprechenden Gefahrenhinweis 
H412 zu kennzeichnen ist. 

Trockenfilm-Konservie
rungsmittel 

Gesamtmenge im End
produkt: 

Innenfarben, die für 
die Verwendung in 
Bereichen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit, ein
schließlich Küchen 
und Badezimmern, 
vorgesehen sind. 

0,10 % Massenanteil 

Alle Außenfarbenan
wendungen 

0,30 % Massenanteil 

Prüfung: 

Erklärung des Antragstellers und seines 
Bindemittellieferanten einschließlich der 
CAS-Nummern und Einstufungen der 
Wirkstoffe im Endprodukt und in seinem 
Bindemittel. 

Dazu zählt auch die Berechnung der Kon
zentration der Wirkstoffe im Endprodukt 
durch den Antragsteller. 

Alle hergestellten Wirkstoffe, bei denen 
mindestens 50 % der Partikel in der An
zahlgrößenverteilung ein oder mehrere 
Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 
100 nm haben, müssen angeführt wer
den.“ 

3-Iod-2-propynyl-butyl-carbamat (IPBC) 
-Verbindungen 

Außenfarben und –lacke 

Gesamtmenge Außen
farben: 

für IPBC Verbindun
gen: 

0,650 %  

Für das folgende Konservierungsmittel 
gelten spezifische Grenzwerte:  

Zink-Pyrithion 0,050 %  
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d)  In der Liste über Beschränkungen und Ausnahmen in Bezug auf gefährliche Stoffe wird der folgende Eintrag 
„8. Stoffe in Bindemitteln und Polymerdispersionen“ hinzugefügt: 

„8. Stoffe in Bindemitteln und Polymerdispersionen 

a) Bindemittel und 
Vernetzungsmittel 

Anwendbarkeit: 

— Innen/Außendeko
ration 

— Dekoration, 
Schutz und Be
schichtung von 
Holz 

— Metallbeschich
tung 

— Fußbodenbe
schichtung 

— Hochglanzbe
schichtung 

— Gebäude- und de
korative Beschich
tung 

Adipinsäuredihydrazid (ADH) als Haft
vermittler oder als Vernetzungsmittel 

1,0 % Massenanteil Prüfung: 

Erklärung des Antragstellers und seiner 
Rohstofflieferanten einschließlich der Be
rechnungen oder eines Analyseberichts. 

b) Reaktionsprodukte 
und Rückstände 

Anwendbarkeit: 

Produkte mit Poly
mer-Bindemittelsyste
men  

Der Gehalt an Methanolrückständen ist 
abhängig vom Bindemittelgehalt im End
produkt beschränkt.  

Prüfung: 

Erklärung des Antragstellers und seiner 
Rohstofflieferanten einschließlich der Be
rechnungen oder eines Analyseberichts.“ —  Bindemittelgehalt des Endprodukts 

von mehr als 10 % und bis zu 20 % 
0,02 % Massenanteil 

—  Bindemittelgehalt des Endprodukts 
von mehr als 20 % und bis zu 40 % 

0,03 % Massenanteil 

—  Bindemittelgehalt des Endprodukts 
von mehr als 40 % 

0,05 % Massenanteil   
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